
Thüringer LandTag
5. Wahlperiode Drucksache 5/2361

04.03.2011

Druck: Thüringer Landtag, 11. März 2011

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Adams (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Zu den Umweltauswirkungen des LSR AG Recycling-Zentrums in Dingelstädt

Die Kleine Anfrage 1166 vom 13. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Das LSR AG Recycling-Zentrum ist in den Bereichen Kunststoffrecycling, -aufbereitung und -verarbeitung 
seit 1992 in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) tätig. In den vergangenen Jahren wurden wiederholt Klagen 
der umliegenden Gemeinden, einzelner Anwohner sowie einer Bürgerinitiative gegen das Unternehmen vor-
gebracht, die erhebliche Luft- und Gewässerbelastungen im Umfeld der Anlage benennen, insbesondere 
nach Inbetriebnahme einer EBS-Aufbereitungsanlage (EBS - Ersatzbrennstoff) im Jahr 2007.
In der Öffentlichkeit werden erhebliche Gesundheitsgefährdungen diskutiert, wie u.a. ein erhöhtes Krebsri-
siko in der Umgebung der Anlage.
Letzter Höhepunkt in einer Reihe beobachteter Unregelmäßigkeiten war ein Störfall am 12. Dezember 2010 
im Recycling-Zentrum der LSR AG, bei dem eine unbekannte Menge an Flüssigkeiten in die Vorfluter Pfingst-
graben und Unstrut ausgetreten ist.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Behörde(n) im Freistaat Thüringen ist/sind für die Genehmigung, die Überwachung sowie die 
Beobachtung der gesundheitlichen Auswirkungen des LSR AG Recycling-Zentrums zuständig (bitte zu-
ständige Behörde auf Landes- sowie Kreisebene mit Anschrift angeben)?

2. Verfügt das LSR AG Recycling-Zentrum über einen vollständigen BlmSchG-Bescheid für eine EBS-Auf-
bereitungsanlage und wenn ja, wann wurden die Nebenbestimmungen durch das LSR AG Recycling-
Zentrum umgesetzt (Auflistung der Nebenbestimmungen bzw. der beauflagten Maßnahmen sowie nach-
gewiesener Zeitpunkt der Umsetzung)?

3. Für welche Schadstoffe (Luft, Abwasser) wurden Emissionsgrenzen festgelegt (bitte Schadstoffe und 
Grenzwerte auflisten) und wann wurden diese mit welchen Ergebnissen überprüft (bitte um Auflistung 
der Kontrollen/Termine der Messungen und gegebenenfalls von Überschreitungen der Grenzwerte der 
einzelnen Schadstoffe)?

4. Wann wurde das LSR AG Recycling-Zentrum offiziell an die Kläranlage Horsmar angeschlossen (bitte 
genaues Datum angeben) und welche Gründe führten zum Anschluss Anfang 2010?

5. Liegen Messergebnisse des Industriewasseranschlusses des LSR AG Recycling-Zentrums für die Klär-
anlage Horsmar vor und wenn ja, auf welche Schadstoffe werden die Abwässer untersucht und in wel-
chen Abständen findet eine Beprobung statt (bitte Termine mit den jeweiligen Ergebnissen der beprob-
ten Schadstoffe angeben)?
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6. Sind der Landesregierung unabhängige Untersuchungsergebnisse der Stadt Dingelstädt bekannt, die 
2009 im Abwasser des LSR AG Recycling-Zentrums Dioxine, Polychlorierte Biphenyle (peB), Phenole 
und Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in erheblichen Konzentrationen nachgewie-
sen haben und wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass bis zur Installation des Industrie-
wasseranschlusses an die Kläranlage Horsmar diese Abwässer in den Vorfluter eingeleitet wurden?

7. Welche Ursachen hatte der Störfall am 12. Dezember 2010 im LSR AG Recycling-Zentrum und warum 
wurde keine Probenentnahme sowie Beprobung der ausgetretenen Substanzen durch die zuständigen 
Behörden vorgenommen?

8. Mit welcher Technik wird die Aufbereitung der Ersatzbrennstoffe bei dem LSR AG Recycling-Zentrum 
durchgeführt (bitte Name des Verfahrens, Leistungsparameter der Anlage, Temperatur des Verfahrens 
angeben)?

9. Woher stammt das verarbeitete Inputmaterial für die EBS-Aufbereitungsanlage (nach Quellen und Zu-
sammensetzung angeben) und wird der Eingang der verarbeiteten Stoffe regelmäßig behördlich über-
wacht?

10. Welche Maßnahmen zur Abgasreinigung sind für die EBS-Aufbereitungsanlage bzw. die Gesamtanla-
ge vorgeschrieben (Auflistung der Maßnahmen und technischen Hilfsmittel) und wie erfolgt die Entsor-
gung belasteter Stoffe und Hilfsmittel (z.B. Filter)?

11. Entspricht die EBS-Aufbereitungsanlage des LSR AG Recycling-Zentrums dem Stand der Technik und 
wie begründet die Landesregierung ihre Feststellung?

12. Wurde die EBS-Aufbereitungsanlage des LSR AG Recycling-Zentrums nach EMAS auditiert, was eine 
Ermittlung der wesentlichen Umweltauswirkungen, die Errichtung eines Umweltmanagementsystems 
und eine Umwelterklärung voraussetzen würde?

13. Wie viele EBS-Aufbereitungsanlagen arbeiten in Thüringen (bitte jeweils Betreiber, genehmigte Kapazi-
tät, Auslastung angeben)?

14. Welche aktuellen Recherchen und Untersuchungen zu Abfallbehandlungsanlagen (u.a. EBS-Aufberei-
tungsanlagen) und dort verarbeiteten Abfallarten in Thüringen liegen der Landesregierung vor?

Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz hat die Kleine 
Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 2. März 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Das Landratsamt des Landkreises Eichsfeld, Leinegasse 11 in 37308 Heilbad Heiligenstadt, ist zuständi-
ge Behörde für:

- die immissionsschutzrechtliche Genehmigung und Überwachung,
- alle wasserrechtlichen Belange (einschließlich Überwachung),
- die abfallrechtliche Überwachung,
- die Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung im Einwirkungsbereich der An-

lage.

Der Vollständigkeit halber ist darauf zu verweisen, dass bis zum 30. April 2008 das Thüringer Landesver-
waltungsamt (TLVwA), Weimarplatz 4 in 99423 Weimar, die zuständige immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigungsbehörde und das ehemalige Staatliche Umweltamt Sondershausen (SUA SDH) die zuständige 
immissionsschutz- und abfallrechtliche Überwachungsbehörde für die Anlagen des LSR AG Recycling-Zen-
trum in Dingelstädt (LSR AG) waren. 

Zu 2.:
Die Fa. LSR AG erhielt mit Bescheid 04/07 vom 18. Juli 2007 (Az. 420.18.8611.05-04/07) des TLVwA die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen, geneh-
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migungsbedürftig nach Nr. 8.11 Spalte 2 Buchstabe b) bb) i. V. m. Nr. 8.12 Spalte 2 Buchstabe b) des An-
hangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Die Nebenbestimmungen des 
Bescheides sind als Anlage 1 beigefügt.

Die Inbetriebnahmeüberwachung im Sinne des § 52 Bundes-Immissionsschutzgesetz mit Überprüfung der 
Erfüllung der Nebenbestimmungen erfolgte am 14. Februar 2008 unter Federführung des SUA SDH und 
unter Beteiligung der Regionalinspektion Nordhausen des Thüringer Landesbetriebes für Arbeitsschutz und 
technischen Verbraucherschutz (TLAtV), des TLVwA und des Landratsamtes des Landkreises Eichsfeld. 
Die beteiligten Behörden stellten fest, dass alle Erfordernisse und Nebenbestimmungen, soweit sie zu die-
sem Zeitpunkt bereits erfüllbar waren, auch erfüllt wurden. Es bestanden keine Bedenken gegen die Inbe-
triebnahme der Anlage. Seitens des TLAtV wurden lediglich einige kleinere Mängel festgestellt, die bis zum 
9. April 2009 abzustellen waren.

Zu 3.:
a) Immissionsschutzrechtliche Grenzwerte bzw. sonstige Festlegungen/Messungen

Die folgenden Emissionsgrenzwerte für die Gesamtanlage sind in der Nebenbestimmung 2.2 des Geneh-
migungsbescheides 04/07 vom 18. Juli 2007 festgelegt worden:

Gesamtstaub:      10 mg/m³
organische Stoffe, angegeben als Cges:  20 mg/m³

Es wurde unter Nebenbestimmung 2.3 ferner verfügt, dass die Messung dieser Emissionen erstmalig frü-
hestens nach dreimonatigem Betrieb und spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der geänderten 
Anlage durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Messstelle zu erfolgen hat. Diese Messung ist 
alle drei Jahre zu wiederholen.

1. Messungen vom 18. Juli 2008 und 29. August 2008
Bericht vom 12. September 2008, Erstmessung nach Änderungsgenehmigung
Messkomponenten: Staub:    6,2 mg/m³ (Einhaltung)
   Cges:  27,2 mg/m³ (Überschreitung)

2. Messung vom 2. April 2009
Bericht vom 16. April 2009, Nachmessung nach Ertüchtigung Abluftfilter EBS-Anlage
Messkomponente: Cges:  12,7 mg/m³ (Einhaltung)

Darüber hinaus wurde im Genehmigungsbescheid unter Nebenbestimmung 2.6 festgelegt, dass zusätzlich 
zu den vorgenannten Messungen durch olfaktometrische Messung nachzuweisen ist, dass die Ausgangs-
annahmen der den Antragsunterlagen beigefügten Geruchsprognose nicht überschritten werden.

3. Geruchsmessung vom 17. Juli 2008
Bericht vom 18. August 2008 über die Messung von Geruchsstoff-Massenströmen
Folgende Geruchsstoff-Massenströme lagen der Geruchsprognose zu Grunde:
Schornstein: 43 416 GE/s
Dachentlüftung Extruder: 1 539 GE/s
Dachentlüftung Kompaktoren: 1 172 GE/s
Gemessen wurden folgende Geruchsstoff-Massenströme:
Schornstein: 2 936 GE/s
Dachentlüftung Extruder: 800 GE/s
Dachentlüftung Kompaktoren: 407 GE/s

4. Sondermessung vom 3. März 2010 
Bericht vom 9. April 2010
Ermittlung von nachfolgend genannten Inhaltsstoffen, für die keine Emissionsbegrenzungen im oben ge-
nannten Bescheid 04/07 festgelegt sind: 
Benzo(a)pyren, Acrylamid, Benzol, Vinylchlorid, 1,2-Dichlorethan, Toluol, Formaldehyd, Xylole, Styrol, Chlor-
wasserstoff im Gesamtabgas unter "worst case"-Bedingungen, d. h., es waren mehr Verarbeitungsaggre-
gate gleichzeitig in Betrieb als im Regelfall, um maximal mögliche Emissionen zu erzeugen.
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Im Ergebnis dieser Messung wurde festgestellt, dass bei allen gemessenen organischen Einzelstoffen die 
Konzentrationen der Stoffe die jeweilige Nachweisgrenze der Messverfahren nicht erreichten, so dass keine 
konkreten Messwerte ermittelt werden konnten. Für Chlorwasserstoff wurde eine Konzentration von 0,2 mg/
m³ bestimmt, der Emissionsgrenzwert der TA Luft beträgt 30 mg/m³.

Darüber hinaus ist in Absprache mit der Interessengruppe von Bürgern und Unternehmern der VG Dingel-
städt und der Fa. LSR AG unter Moderation des TLVwA vereinbart worden, eine erneute Messung im Ab-
gasstrom der Fa. LSR AG vorzunehmen. 

b) wasserrechtliche Grenzwerte

Wasserrechtliche Überwachungswerte sind in der Indirekteinleitergenehmigung vom 30. August 2010 gere-
gelt. Sie gelten für das Produktionsabwasser vor der Vermischung mit anderen Teilströmen und damit vor 
Einleitung in die öffentliche Kanalisation:

AOX (Adsorbierbare organisch 2 mg/l befristet bis 30. Juni 2012 
gebundene Halogene) 1 mg/l spätestens ab 1. Juli 2012
Sulfid, leicht freisetzbar 1 mg/l
Chlor, freies 0,5 mg/l
Benzol und Derivate 1 mg/l
Kohlenwasserstoffe, gesamt 20 mg/l

Die Ergebnisse der vorgeschriebenen Eigenkontrollen des Abwassers und der Sonderuntersuchungen zum 
AOX sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt.
Bis auf den Parameter AOX sind alle Überwachungswerte (ÜW) eingehalten. Beim Parameter AOX über-
schreiten in der unfiltrierten Probe etwa die Hälfte aller Werte den Überwachungswert von 2 mg/l (Maxi-
malwert: 2,44 mg/l). 
In der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in den Pfingstgraben vom 30. Au-
gust 2010 ist die Eigenüberwachung des Niederschlagswassers durch den Betreiber festgelegt. Überwa-
chungswerte sind nicht vorgegeben. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Zu 4.:
Seit dem 14. November 2009 hat die LSR AG ihre Abwässer mittels "rollendem Kanal" in das Abwassersys-
tem des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) am Pumpwerk 
im Gewerbegebiet eingeleitet. Der zentrale Hausanschluss für die Fa. LSR AG im öffentlichen Bereich war 
am 17. Dezember 2009 fertig gestellt. Ab diesem Datum hat die Fa. LSR AG mittels "rollendem Kanal" und 
flexibler Leitung (witterungsbedingt) zentral ins Netz des WAZ am Grundstück eingeleitet. Am 23. März 2010 
war der Grundstücksanschluss  auf dem Grundstück der Fa. LSR AG fertig gestellt. Seit diesem Tag hat das 
Unternehmen ohne Provisorien in das Abwassernetz des WAZ eingeleitet.
Der Anschluss des behandlungsbedürftigen Abwassers an die öffentlichen Abwasseranlagen des WAZ be-
gründet sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht des WAZ gemäß § 58 Thüringer Wassergesetz (ThürWG).

Zu 5.:
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.
Im Übrigen wird der Zulauf zur Kläranlage durch den WAZ überwacht. Dazu wird derzeit einmal pro Monat 
die organische Belastung als CSB-Wert bestimmt. Eine vom WAZ übergebene Zusammenstellung von Ab-
wasseranalysen ist als Anlage 5 beigefügt.

Zu 6.:
Die näheren Umstände der Probenahme und der Untersuchung sind der Landesregierung nicht bekannt. 
Insofern ist eine Bewertung dieser Ergebnisse nicht möglich.

Das seit Änderung der Abluftreinigung anfallende Produktionsabwasser wurde ohne wasserrechtliche Er-
laubnis in die Vorflut eingeleitet. Nachdem das Landratsamt hiervon Kenntnis erlangt hat, wurden die erfor-
derlichen verwaltungsrechtlichen Schritte zur Unterbindung der Einleitung des Abwassers eingeleitet. Des 
Weiteren wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.
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Zu 7.:
Bei dem Vorfall am 12. Dezember 2010 handelte es sich nicht um einen Störfall im Sinne der Störfall-Ver-
ordnung (12. BImSchV), vielmehr um eine Havarie an der Sprinkleranlage.

Die näheren Aspekte der Beprobung sind Gegenstand von staatsanwaltlichen Ermittlungen. Insoweit kann 
an dieser Stelle keine Bewertung des Sachverhaltes erfolgen.

Zu 8.:
Die Aufbereitung der Ersatzbrennstoffe erfolgt in vier Topfagglomeratoren, deren gesamte Verarbeitungs-
kapazität max. 28 000 t/a beträgt. Das Verfahren wird als Agglomeration bezeichnet. Dabei wird über rotie-
rende Messer Reibungsenergie in das aufzubereitende Material eingetragen und dieses bis zum Schmelz-
punkt erhitzt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt ein Ablöschen und Entleeren des jeweiligen Agglomerators. Die 
höchsten Temperaturen während des Agglomerationsprozesses betragen zwischen 160 und 180°C.

Zu 9.:
In den Agglomeratoren der LSR AG werden Mischkunststoffe verarbeitet, die aus der Sortierung der von den 
dualen Systemen erfassten Leichtverpackungen (gelber Sack, gelbe Tonne) stammen. Als Mischkunststof-
fe werden spezifizierte Kunststofffraktionen (Fraktion 350 nach DKR-Spezifikation) aus gemischten Kunst-
stoffverkaufsverpackungen definiert. Mischkunststoffe entstehen nach der Sortierung von Folien, PE-HD 
und anderen Fraktionen. 
Die in der Anlage zugelassenen Abfälle sind gegenüber der Genehmigung 04/07 durch die Anordnung des 
Landratsamtes vom 22. November 2010 präzisiert worden (siehe nachfolgende Tabelle).

Abfallschlüssel 
nach AVV Bezeichnung nach AVV Bemerkungen

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten 
und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen

hier nur unbelaste-
tes Sägemehl als Zu-
schlagstoff

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung 
von Papier- und Pappabfällen

hier nur Kunststoffe 
aus der Auflösung von 
Verbundverpackungen 
in der Papierindustrie

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe 
für das Recycling

hier nur Kunststoffe

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern als Zuschlagstoff
07 02 13 Kunststoffabfälle
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe als Zuschlagstoff
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
16 01 19 Kunststoffe
17 02 03 Kunststoffe
19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen
hier nur Kunststoffe

19 12 04 Kunststoffe und Gummi
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischun-

gen) aus der mechanischen Behandlung von 
Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
12 11 fallen

hier nur Kunststoffe

20 01 01 Papier und Pappe/Karton als Zuschlagstoff
20 01 39 Kunststoffe
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Die genannten Mischkunststoffe unterliegen einer regelmäßigen (14-tägig) durchgeführten Qualitätskontrolle 
durch einen externen Gutachter (Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe mbH - DKR).

Zu 10.:
Entsprechend der Nebenbestimmung 2.1 des Genehmigungsbescheides 04/07 vom 18. Juli 2007 ist zur Rei-
nigung der Abluft aus den Agglomeratoren ein Staubfilter vorgeschrieben. Im Rahmen der Ertüchtigung der 
Abgasreinigungsanlage wurde eine zusätzliche Wassereindüsung installiert (siehe auch Antwort zu Frage 3).
Verbrauchte Schlauchfilter und die Rückstände aus der Abreinigung der Schlauchfilter werden einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Entsorgung (Beseitigung in einer dafür zugelassenen Müllverbrennungs-
anlage) zugeführt.

Zu 11.:
Die Technologie der EBS-Aufbereitung mittels Topfagglomeratoren ist eine sehr spezielle, nicht häufig an-
gewendete Technologie bei der Aufbereitung von Altkunststoffen zu Ersatzbrennstoffen. Nach den hier vor-
liegenden Erkenntnissen existieren in Deutschland neben der Anlage bei der Fa. LSR AG noch zwei weite-
re Anlagen mit analoger Technologie. 
Ob das zur Abgasreinigung bei der LSR AG eingesetzte Verfahren dem Stand der Emissionsminderungs-
technik entspricht, ist Gegenstand laufender Untersuchungen.

Zu 12.:
Nach Auskunft der registerführenden Stelle (IHK Gera) war die Fa. LSR AG in Dingelstädt bislang nicht 
EMAS-registriert.

Zu 13.:
Im Freistaat Thüringen erfolgt die EBS-Aufbereitung von Mischkunststoffen mittels Agglomeration nur bei 
der Fa. LSR AG (siehe auch Antwort zu Frage 8).

Zu 14.:
a) "100-Anlagen-Untersuchung"
Von Oktober 2003 bis März 2004 erfolgte eine Komplexkontrolle von 95 Standorten von Abfallbehandlungs- 
und -lageranlagen unter Federführung der Staatlichen Umweltämter (SUÄ). In diese Überwachungsaktion 
waren neben den SUÄ (Immissionsschutz, Abfall- und Wasserwirtschaft) auch die Landkreise und kreisfrei-
en Städte (Brandschutz, Bauwesen) eingebunden. Die Kontrollen ergaben, dass bei der Hälfte aller Stand-
orte erhebliche Mängel zu verzeichnen waren. Die übrigen Standorte wiesen nur geringe Mängel auf bzw. 
sechs Standorte waren mängelfrei. 
Das damalige Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) berichtete mehr-
fach gegenüber dem Thüringer Landtag, der Abschlussbericht des TMLNU wurde mit Schreiben vom 3. Juni 
2004 übermittelt.
Zudem wurde seitens des TMLNU auf der 4. Sitzung des Ausschusses für Naturschutz und Umwelt am 
3. Dezember 2004 über "Konsequenzen aus dem Abschlussbericht zur Überprüfung von Recyclinganla-
gen" berichtet.

In einer zweiten Überwachungsaktion wurden weitere 35 Anlagenstandorte einer komplexen Kontrolle un-
terzogen. Hier ergab sich folgendes Bild: elf Anlagenstandorte wiesen erhebliche Mängel und fünf Anlagen-
standorte wiesen nur geringfügige Mängel auf; 18 Anlagenstandorte konnten als mängelfrei eingestuft wer-
den; ein weiterer Standort wurde nach Betriebseinstellung vollständig beräumt.
Mit Schreiben des TMLNU vom 31. Mai 2005 an den Thüringer Landtag wurde der Bericht zur Erweiterung 
der "100-Anlagen-Untersuchung" übermittelt. 

b) "Komplexkontrolle 2009"
Im Jahre 2009 erfolgte nach der zwischenzeitlich vollzogenen Kommunalisierung einer Reihe von Aufga-
ben im Umweltbereich eine erneute Komplexkontrolle von ausgewählten Anlagen durch die nunmehr zu-
ständigen Landkreise und kreisfreien Städte. Die Überprüfungskriterien orientierten sich dabei an der vor-
genannten "100-Anlagen-Untersuchung". Allerdings wurden neben der schwerpunktmäßigen Kontrolle von 
Abfallbehandlungsanlagen auch alle Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der Störfallverordnung 
unterliegen, überprüft. Insgesamt erstreckten sich die Komplexkontrollen auf 162 Anlagenstandorte, davon 
23 Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten. Der Anteil der Abfallbehandlungsanlagen an dem Gesamt-
umfang der kontrollierten Anlagen betrug ca. 60 Prozent.
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Von den kontrollierten Anlagen waren 46 Prozent mängelbehaftet und 54 Prozent mängelfrei. Die Mängel 
erstreckten sich dabei relativ gleichmäßig über alle kontrollierten Rechtsbereiche.
Die Landkreise und kreisfreien Städte waren gehalten, selbstständig im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür 
Sorge zu tragen, dass die festgestellten Mängel in dem gebotenen Zeitrahmen abgestellt wurden.

Reinholz
Minister

Anlagen*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Landtagsinformationssystem unter der oben genannten Drucksa-
chennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.


























